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I. Leistungen von Heilpraktikern 
 
 
 
 
 
 
Das BMI hat am 23. September 2011 für den Bund 
als Beihilfeträger mit verschiedenen 
Heilpraktikerverbänden eine Vereinbarung ge-
schlossen, die die Vergütungsstruktur für Leis-
tungen von Heilpraktikern bei Beihilfeberechtigten 
des Bundes vertraglich regelt. Von der im Vertrag 
eröffneten Möglichkeit zum Beitritt haben die Län-
der z.T. Gebrauch gemacht. Die Vereinbarung 
wurde seitens der Heilpraktikerverbände zum 
31.Dezember 2012 gekündigt; der Inhalt der ge-
kündigten Vereinbarung war jedoch aufgrund einer 
gesonderten Absprache bis zum Abschluss einer 
neuen Vereinbarung weiter anwendbar. Eine An-
schlussvereinbarung wurde zwischenzeitlich am 
31. Juli 2013 unterzeichnet. 
 
Wesentlicher Inhalt. 
• Einführung einer neuen Position 2a (Erhebung 

der homöopathischen Erstanamnese mit einer 
Mindestdauer von einer Stunde je Behand-
lungsfall). 

• Geringfügige Anhebung der beihilfefähigen 
Beträge bei einigen Positionen insbesondere 
mit hohem Materialbedarf, der durch den An-
satz der Gebühr abgegolten ist. 

• Auflistungen von Heilpraktikerleistungen, die als 
beihilfefähig anerkannt sind.  

• Sicherstellung einer flächendeckende Versor-
gung zu den vereinbarten Tarifen durch die 
Verbände  

 
Im Vorgriff auf die fünfte Verordnung zur Änderung 
der Bundesbeihilfeverordnung hat das BMI die 

neuen beihilfefähigen Sätze mit RdS. vom 31.Juli 
2013, D 6- 30111/1, bekanntgege-ben. Diese neu 
vereinbarten Höchstsätze sind nach dem Wortlaut 
des genannten RdS. seit 1. August 2013 bei der 
Abrechnung von Heilpraktikerleistungen anzuwen-
denden. 
 
Anderen Dienstherrn ist es wiederum möglich die-
ser vertraglichen Vereinbarung beizutreten. 
 

Wolfgang Weigel, Regierungsrat 
 
 
  

  

 Produkttipp 
 
 Schütz , Maiwald, Brockhaus u.a. 
 

Beamtenrecht des Bundes 
und der Länder - Kommentar 
dargestellt anhand des BeamtStG und des LBG 
NRW, einschließlich Vorschriftensammlung 

  
 

10.600 Seiten Loseblattwerk 
134. Aktualisierung Aug 13 
wird ca. 8 mal im Jahr aktuali-
siert 
 
189,95 € 
zzgl. Aktualisierungslieferungen 

 
 
 

 Mehr Informationen 

von Wolfgang Weigel, Regierungsrat, 
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, München 

http://www.rehmnetz.de/Shop/Personal/Beamtenrecht/Bund-und-Laender/Beamtenrecht-des-Bundes-und-der-Laender---Kommentar.html
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 Produkttipp 
 
 Mildenberger , Weigel, Pohl u.a. 
 

 Beihilferecht in Bund,  
Ländern und Kommunen 

     
    Praktiker-Kommentar 
 

6.950 Seiten 
Loseblattwerk in 4 Ordnern 
149. Aktualisierung August 2013 
wird ca. 6 mal im Jahr aktualisiert 
 
169,95 € 
zzgl. Aktualisierungslieferungen 

 
Rechtssicherheit auf dem neuen Stand. 
Dieser Kommentar gehört im gesamten Bundesgebiet 
seit Jahrzehnten zum Standard: Das Autorenteam be-
rücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung ebenso wie 
die neuesten Entwicklungen im medizinischen Bereich. 

 
 
 

II. Neues auf rehmnetz 
 
Dienstrechtsreform Hessen  
Dienstrechtsmodernisierungsgesetz: Die Neuerun-
gen im Überblick 
 
 
Rechtsprechung: 
Grippeschutzimpfung als dienstliche Veran-
staltung 
 
 
Blog zum Beamtenrecht 
Unser Experte Dr. Maximilian Baßlsperger kom-
mentiert wöchentlich die Beamtenreform und ihre 
Folgen – immer mit einem wachsamen und kriti-
schen Auge.  
 
Die neuesten Themen:  
 
Das Anforderungsprofil im Beamtenrecht – Teil I 
 
Eine Beamtin zur Ehefrau 
 
Personalauswahl und Beurteilung 
 
 
Zu weiteren Blog-Beiträgen geht es hier. 

Produkt 

http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Hessen_Dienstrechtsreform.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Hessen_Dienstrechtsreform.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamtenrechtunterseiten/Grippeschutzimpfung-als-dienstliche-Veranstaltung-10575.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamtenrechtunterseiten/Grippeschutzimpfung-als-dienstliche-Veranstaltung-10575.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Das-Anforderungsprofil-im-Beamtenrecht--Teil-I-10649.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Eine-Beamtin-zur-Ehefrau-10648.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Personalauswahl-und-Beurteilung-10599.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG.html
http://www.rehmnetz.de/Shop/Personal/Beamtenrecht/Beihilfe/Beihilferecht-in-Bund-Laendern-und-Kommunen.html

	I. Leistungen von Heilpraktikern
	II. Neues auf rehmnetz

